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RS OGH 2004/8/3 5Ob35/04i
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.08.2004

Norm

GBG §53

FlVfGG §17 Abs2

Rechtssatz

Es existiert kein gesetzliches Verbot, im Fall einer beabsichtigten Veräußerung einer Stammsitzliegenschaft, eine

Anmerkung der Rangordnung nach § 53 GBG zu erwirken. Das gilt auch für die mit dem Eigentum verbundenen

Anteilsrechte. Bei einer rechtlich zulässigen Absonderung der Anteilsrechte durch Veräußerung geht die Anmerkung

der Rangordnung für die beabsichtigte Veräußerung nicht unter.
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